
 

Clubgelände:        Baukey 1-5          58089 Hagen-Vorhalle 

Anmeldung zur Regatta  

 

 

 

Vorname_____________________________ Nachname________________________________ 

 

Geburtsdatum:___________________________________________________________________ 

 

Straße:_______________________________ PLZ/Ort:____________ / _____________________ 

 

Verein: ______________________________ Segelnummer: _____________________________ 

 

Boots-Typ:______________________________________________________ 

 

Crew Vorname________________________ Crew Nachname____________________________ 

 

Verein:____________________________________________ 

 

Hiermit melde ich mich zur Regatta an. 
       Das Regattabüro für Anmeldungen ist am Sonntag von 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr geöffnet. 

                                         Um 10:45 Uhr ist Steuermannsbesprechung. 

                                               Start ist am Sonntag um 11:30 Uhr. 

 

 

 

 

 



Haftungs- / Wettsegelausschusserklärung (gem. DSV / BSV): 

 
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Verantwortung für Verlust an Leben oder Eigentum, 
persönlichen Schaden oder Schäden an Eigentum, die durch die Teilnahme an der Regatta verursacht 
werden oder sich ergeben. Jeder Steuermann ist für die richtige seemannschaftliche Führung seines 
Bootes in jeder Hinsicht selbst verantwortlich. 
Beim zeigen der Flagge „Y“ am Startschiff müssen Schwimmwesten angelegt werden, die solange zu 
tragen sind, wie das Signal steht. 
Nichttragen von Schwimmwesten führt zur Disqualifikation (Ergänzung bzw. Änderung 
WR 1.2 und 40 ). Die Wettfahrtleitung behält sich vor, ungeeignet erscheinende Schwimmwesten zu 
verbieten. Jugendliche müssen stets Schwimmwesten tragen. 
 
Die Verantwortung für die Entscheidung eines Bootsführers, an einer Wettfahrt teilzunehmen oder sie 
fortzusetzen, liegt allein beim Segler, sie/er übernimmt insoweit auch die Verantwortung für ihre/seine 
Mannschaft.  
Die/der Bootsführer - In ist für die Eignung und das richtige seemännische Verhalten ihrer/seiner 
Crew sowie für die Eignung und den verkehrssicheren Zustand des gemeldeten Bootes verantwortlich. 
 
Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen 
oder aus Sicherheitsgründen, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder 
die Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht keine Schadenersatzverpflichtung des 
Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer. 
 
Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden 
jeder Art und deren Folgen, die dem Teilnehmer während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme 
an der Veranstaltung durch ein Verhalten des Veranstalters, seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder 
Beauftragten entstehen, gibt es nicht. 
Bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung des Veranstalters in Fällen einfacher 
Fahrlässigkeit beschränkt auf vorhersehbare, typischerweise eintretende Schäden. Soweit die 
Schadensersatzhaftung des Veranstalters ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreit der Teilnehmer 
von der persönlichen Schadensersatzhaftung auch die Angestellten-Arbeitnehmer und Mitarbeiter-
Vertreter-Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die Schlepp-, Sicherungs-oder 
Bergungsfahrzeuge bereitstellen, führen oder bei deren Einsatz behilflich sind, sowie auch alle 
anderen Personen, denen im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung ein Auftrag 
erteilt worden ist. 
 
Die gültigen Wettfahrtregeln der ISAF/des DSV, die Klassenvorschriften sowie die Vorschriften der 
Ausschreibung und Segelanweisung sind einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt.” Es gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Bootsführer aller teilnehmenden Boote haften für Schäden, die sie anderen zufügen und müssen 
eine gültige Haftpflichtversicherung von mindestens 1.5 Mio. Versicherungssumme vorweisen. 
 
Daten- und Bildrechte  
Die Daten der Regattateilnehmer/in (Name, Verein, Platzierung) kann der ausrichtende Verein in 
Aushängen sowie auf seiner Internetseite veröffentlichen. Der ausrichtende Verein behält sich 
außerdem die Weitergabe der oben angegebenen Daten an Presse, Print- oder Telemedien vor.  
Dies gilt gleichermaßen für Fotos und sonstige digitale Daten der Teilnehmer/in, die in 
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstanden sind. Der (die) Teilnehmer(in) überlässt den 
Veranstaltern sowie deren Agenturen und Sponsoren entschädigungslos und dauerhaft sämtliche 
Rechte an Foto- und Filmaufnahmen der Regatta für die sportliche und kommerzielle Auswertung. 
 
_________________________________________ _____________________________________ 
Datum, Name der/s Bootsführer -In, Unterschrift Unterschrift Crew 


